
 

Sachkunde-Nachweis  
 

 

Sehr geehrter Kunde, 

 

Seit dem 1. September 2013 gilt die neue Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012, diese besagt unter 

anderem, dass  verschiedene Rattengifte nur mehr von sachkundigen Anwendern eingesetzt werden 

dürfen.  

 
Als Sachkunde-Nachweis gilt eine Ausbildung gemäß 
 

• Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung 
• §4 Tierschutzgesetz oder vergleichbares Zertifikat über Verhalten und Bekämpfung von      
Nagetieren und den sicheren Umgang mit Rodentiziden 
• Anhang I Nr. 3 der Gefahrstoffverordnung 

Wir bitten Sie daher einmalig nachfolgende Erklärung auszufüllen und an uns per Fax oder Email 

zurückzusenden, damit wir Ihre Bestellung umgehend bearbeiten können. 

 

 

 

Folgende Person und Unterzeichner ist sachkundiger Anwender 

 

Betrieb:     ______________________________ Position:      ______________________________ 

Vorname: ______________________________ Nachname:  ______________________________ 

Straße:      ______________________________ PLZ/Ort:       ______________________________ 

Geb.-Datum:  ______________________________ 

   

aus beruflichen Gründen aufgrund (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

o Der Pflanzenschutz - Sachkundeverordnung 
z.B. ausgebildete Land - und Forstwirte, Gärtner, Winzer, etc… 
 

o Nach dem Tierschutzgesetz § 4 (Töten von Tieren) 
z.B. Fleischer, Metzger, Tierärzte, etc… 

 
o Sachkunde nach Anhang I Nr. 3.4 (6) Gefahrstoffverordnung 

z.B. Schädlingsbekämpfer, etc… 
 
 
oder geschulter Anwender mit besonderen Sachkenntnissen aufgrund anderer  
Schulungen oder Zertifikate: 
 
 
 

(Bitte Schulungsthema / Zertifikat eintragen oder Kopie beifügen) 
 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. 

 

 

________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 


